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Uermisrhtes.
Tie Rolle, welche den Fliegeil bei der Verbreitung der Tnbcrkelbazillen nach der Mei

mmg einiger Falscher zukommt, bespricht unter anderem Nnttall in einer kritischen Studie
über die durch Insekten verursachten Krankheiten bei Menschen und Tieren in der „Hygici
nischen Rundschau" (1899, 393). Spillmann und Hanshalter suchten schon 1887 die Frage,
ob Fliegen, welche sich mit tuberkulösem Auswurf ernährt haben, als Träger und Verbreiter
der Tuberkelbazillen dienen können, experimental! zu lösen. Zu diesem Zweck untersuchten sie

mikroskopisch Fliegen und deren Exkremente, welche auf Wänden und Fenstern eines Kranken-
saales sich vorfanden. Sie fanden hierbei eine große Zahl Tuberkelbazillen. Hofmann, der

diese Untersuchungen nachprüfen wollte (1838), mikroskopierte den Darminhalt von Fliegen,
die sich in einem Zimmer befanden, in dem kurz vorher ein Auszehrender gestorben war. Der
Auswurf des Kranken hatte viele Tuberkelbazillen enthalten. In vier von sechs untersuchten
Fliegen, sowie in den von Wänden, Thüren und Möbeln entfernten Exkrementen konnten

Tuberkelbazillen nachgewiesen werden. Wurden Fliegen künstlich mit tuberkulösem Auswurf
gefüttert, so starben sie nach wenigen Tagen. Schon 24 Stunden nach der Fütterung erschic-

neu die Tuberkelbazillen in den Fliegenexkrementen. Aus diesen Angaben geht für das Publi
kam die Notwendigkeit hervor, zur Vermeidung von Verschleppung der Tuberkelbazillen den

Fliegen den Zutritt zu den Spuckuäpfen Kranker durch Zudecken möglichst zu verwehreu.
Wer schon eine im Sommer von Fliegen völlig wimmelnde ländliche Krankenstube gesehen

hat, wird mit uns über die hygieinische Wichtigkeit einer solchen Maßregel einig gehen.

Tie zehn Preßgebote sollten von allen Zeituugs-Mitarbeitern befolgt werden. Sie lauten:
1. Was du auch der Zeitung mitteilen willst, thue es rasch und schicke es sofort ein;

denn in unserer schnelllebigen Zeit wird eine Neuigkeit in kurzer Zeit alt.
2. Sei kurz. Du sparst damit die Zeit des Lesers nnd deine eigene. Dein Prinzip sei:

Thatsachen, keine Phrasen.
3. Sei klar, schreibe leserlich, besonders Namen und Zahlen.
4. Schreibe nicht „gestern" oder „heute", sondern den Tag nnd das Datum.
5. Setze mehr Punkte aH Komma; aber vergiß keine von beiden.
6. Korrigiere niemals einen Namen oder eine Zahl: streiche das fehlerhafte Wort durch

und schreibe das richtige daneben oder darüber.
7. Die Hauptsache: Beschreibe nie, nie beide Seiten des Blattes. Hundert Zeilen, aus

einer Seite geschrieben, lassen sich rasch zerschneiden und an viele Setzer verteilen; ans beiden

Seiten beanspruchen sie die Arbeit eines einzigen Setzers für lange Zeit. Dadurch kommt es

vor, daß ein Beitrag keine Aufnahme mehr finden kann und zurückgelegt werden muß oder

überhaupt nicht berücksichtigt wird.
8. Was du schreibst, unterzeichne stets mit deinem Namen. Ein Mann hat den Mut,

zu seiner Meinung zu stehen.
9. Bezeichne deine Adresse und sei dabei beruhigt, daß dein Name, wenn du es wün

schest, unter allen Umständen geheim gehalten wird.
10. Lies das Geschriebene vor Abfindung noch einmal durch; gefällt es dir selbst nicht,

so wirf es in den Papierkorb.
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